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Antrag

der Abgeordneten Harald Krüger, Klaus-Peter Hesse, Roland Heintze, Olaf Böttger, Karin Eggers, Lydia Fischer, Michael Fuchs, Hanna Gienow, Wolfgang Müller-Kallweit (CDU) und Fraktion
Betr.: SIP-Mittel für die Beschaffung von Geräten zur Frühdefibrillation (AED-Geräte)
Jährlich erleiden in Deutschland etwa 130.000 Menschen ein plötzliches Herzversagen. Die Überlebensrate beträgt hierbei derzeit nur 5 Prozent! Nach übereinstimmender Auffassung aller Fachleute könnte die Überlebensrate bis auf 75 Prozent gesteigert werden, wenn eine flächendeckende Versorgung mit automatisierten externen Defibrillatoren (AED-Geräte) gewährleistet wäre, die insbesondere auch von Laien eingesetzt werden können. Die Bundesärztekammer hat 2001 erklärt, daß die einzig wirksame Maßnahme im Rahmen einer Reanimation die Defibrillation sei. Auch unter optimalen Bedingungen trifft der Rettungsdienst erst nach fünf bis acht Minuten am Einsatzort ein. Bereits nach fünf Minuten treten jedoch schon irreparable Hirnschäden auf, die Überlebenswahrscheinlichkeit sinkt mit jeder Minuten des reanimationsfreienfreien Intervalls um zehn Prozent, nach zehn Minuten bestehen in aller Regel keine Überlebenschancen mehr.
Die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und Malteser Hilfsdienst (MHD) vermitteln den eigenen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie interessierten Laien in Kurzausbildungen von drei Doppelstunden die Fertigkeiten im Umgang mit den standardisierten AED-Geräten. Die Bundesärztekammer hat eine Empfehlung zur Defibrillation mit AED durch Laien herausgegeben. Allerdings sind öffentlich zugängliche Geräte in Hamburg bislang nur sehr vereinzelt vorhanden und können deshalb auch nur höchst selten zum Einsatz kommen. Rettungswagen des öffentlichen Rettungsdienstes verfügen zwar über halbautomatische Defibrillatoren; die sanitätsdienstliche Betreuung von Veranstaltung erfolgt aber in der Regel durch freiwillige Sanitätshelferinnen und -helfer der vier Hilfsorganisationen, die nicht mit AED-Geräten ausgestattet sind.  
Die Bürgerschaft möge daher beschließen:

Die Bürgerschaft bittet den Senat,

1. zur Steigerung der Lebensqualität in der wachsenden Stadt, der Gesundheitsmetropole Hamburg mit ihren vielfältigen publikumsstarken Veranstaltungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm für das Jahr 2006 
€ 100.000,00

zur Beschaffung von 50 AED-Geräten (inkl. Zubehör) bereit zu stellen. Die Geräte sollen nach einer von der Behörde für Wissenschaft und Gesundheit zu erstellenden Prioritätenliste vergeben werden, wobei den vier Hamburger Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und MHD ein Großteil der Geräte für ihre ehrenamtlich erbrachten Einsätze bei Großveranstaltungen zur Verfügung gestellt werden soll.

2. zu prüfen, ob die Veranstalter von Großveranstaltungen o. ä. künftig freiwillig oder aufgrund der Risikoeinschätzung AED-Geräte vorhalten müssen.  










